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Gleichbehandlung – Diskriminierung
VORWORT

Seit August 2006 ist das All-
gemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) in Kraft. Wäh-
rend der vorangegangenen
Diskussionen hatte es auch
schon die Bezeichnung „Anti-
diskriminierungsgesetz“ ge-
tragen, die auch heute noch
gerne verwendet wird. Ver-
einzelt hört man auch polemi-
sche Begriffe wie „Entmündi-
gungsgesetz“. Tatsächlich
wird dieses Gesetz weithin
als erheblicher Eingriff in die
Vertragsfreiheit begriffen.

Zunächst einmal dient das
Gesetz der Umsetzung von
EU-Richtlinien, die den Zweck
verfolgen, im öffentlichen Le-
ben, zu welchem auch die Ar-
beitswelt gehört, auf eine
möglichst weitgehende
Gleichbehandlung hinzuwir-
ken. Wenn es richtig ist, dass
es sich dabei um die Umset-
zung des in unserem Grund-
gesetz verankerten Gleich-
heitssatzes handelt, dann gilt
auch der vom Bundesverfas-
sungsgericht vertretene
Grundsatz, dass nur dasjeni-
ge gleich zu behandeln ist,
was auch vergleichbar ist. Mit

anderen Worten: Das Gesetz
darf in der Tat nur als „Anti-
diskriminierungsgesetz“ und
nicht als Gesetz verstanden
werden, mit dem alles gleich-
gebügelt werden soll. 

Probleme für Arbeitgeber
Sicherlich ist es schwieriger
für Arbeitgeber geworden,
sich richtig zu verhalten. Die
Trittbrettfahrten mancher Be-
werber auf einen Arbeits-
platz, deren Bewerbung auf
die Ablehnung und die an-
schließende Geltendma-
chung einer Entschädigung
abzielt, kennen wir schon aus
früheren Zeiten, in denen
sich der Europäische Ge-
richtshof in Luxemburg be-
reits damit zu befassen hat-
te. Es wird, um die Kehrseite
der Medaille zu benennen,
häufig der Rat zu hören sein,
gleich von vorneherein auf al-
les zu verzichten, was auch
nur den Anschein wecken
könnte, der Arbeitgeber wür-
de bei der Einstellung eines
Arbeitnehmers gegen das
neue Gesetz verstoßen. So
kann jeder Hinweis auf einen

Zeitpunkt oder Zeitraum in
einer Bewerbung, der Rück-
schlüsse auf das Alter des
Bewerbers zulässt, als An-
satz zur Diskriminierung
wegen des Alters missver-
standen werden. Tatsächlich
wird aber kein deutsches Ge-
richt auch in Zukunft dem Ar-
beitgeber versagen, das Alter
als Bemessungsgrundlage für
die zu erwartende inhaltliche
Leistungsfähigkeit des Be-
werbers zu begreifen, den
Zeitpunkt oder Zeitraum der
durchlaufenen Ausbildung als
Anknüpfungspunkt für Rück-
schlüsse auf Inhalt und Qua-
lität der Ausbildung und so-
mit die Qualifikation des Be-
werbers zu erkennen und zu
verwenden.

Wer zielstrebig denjenigen
oder diejenige sucht, die dem
Profil einer offenen Stelle
ohne Ansehung von Ge-
schlecht, Alter, Rasse oder
Religion entspricht, wird auch
denjenigen oder diejenige fin-
den, die dazu passt – ohne in
irgendeine Falle hineinzulau-
fen, die nicht auch schon
ohne das Gesetz bestünde.

Besserwisser
Anwälte wissen vieles besser.
Aber der gute Anwalt ist kein
Besserwisser. Solche finden wir
immer häufiger im Internet –
Seiten, über welche Rechtsrat
durch Leute feilgeboten wird,
die über keine anwaltliche Aus-
bildung verfügen. Das anwaltli-
che Rechtsberatungsmonopol
schwankt. Das neue Rechtsbe-
ratungsgesetz versucht hier, mit
der Zeit Schritt zu halten. Die
Anwaltschaft hält es für zu weit
gehend. Egal, was kommt – nur
der Anwalt ist und bleibt in der
Lage, guten Rechtsrat qualifi-
ziert zu erteilen und dafür gera-
de zu stehen.
Viele junge Juristen ergreifen
den Anwaltsberuf nicht aus
Überzeugung, sondern aus Rat-
losigkeit. Dies gefährdet einen
hoch angesetzten Mindeststan-
dard an Qualität, die der Berufs-
stand insgesamt zu gewährleis-
ten hat. Dennoch profitiert der
Mandant von einer vergleichs-
weise hochwertigen und umfas-
senden Ausbildung der Anwälte.
Und davon, dass Anwälte an-
ders als alle anderen, die mei-
nen ohne qualifizierte Ausbil-
dung Rechtsrat erteilen zu kön-
nen, von Gesetzes wegen be-
rufshaftpflichtversichert sind.
Und schließlich wachen mit den
Rechtsanwaltskammern starke
Berufsverbände darüber, dass
die Qualität der Anwaltschaft so
weit gehend wie möglich erhal-
ten und verbessert wird. Die
richtige Adresse für guten
Rechtsrat bleiben auch in Zu-
kunft Anwältin und Anwalt.

Diem & Partner
Rechtsanwälte GbR
Hölderlinplatz 5
D-70193 Stuttgart

fon 0049-711-228545-0
fax 0049-711-2265570

eMail: ra@diempartner.de
www.diempartner.com

Kanzleiadresse

VERTRAGSRECHT

Neues aus den Referaten
Mit Rechtsanwältin Dr. Gökçe
Uzar hat das von unserem
Partner Prof. Dr. Christian
Rumpf geleitete Türkeireferat
Zuwachs erhalten. Dr. Uzar, die
in der Türkei Jura studiert und
in Regensburg promoviert hat,
wird Prof. Rumpf vor allem bei

der Erstellung von Gutachten
und in seiner Schiedsrichtertä-
tigkeit als Assistentin unter-
stützen. Das Türkeireferat be-
steht nunmehr aus vier Anwäl-
tinnen und Anwälten, die zum
Teil in Stuttgart, zum Teil in 
Istanbul tätig sind.
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über seine Vertragsbestim-
mungen und die allgemeinen
Versicherungsbedingungen
informieren, bevor der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag
eingeht. Die bisherige Praxis,
dem Versicherungsnehmer in
der Regel erst mit dem Versi-
cherungsschein sämtliche Ver-
tragsunterlagen zuzuschicken,
wird dem Interesse des Ver-
brauchers nicht gerecht, mög-
lichst frühzeitig und umfas-
send über den Vertragsinhalt
informiert zu werden. Was im
Einzelnen der Versicherungs-
nehmer erhalten soll, wird in ei-
ner Rechtsverordnung geregelt
werden. Insoweit bestehen EU-
rechtliche Vorgaben, insbeson-
dere in der Richtlinie über den
Fernabsatz von Finanzdienst-
leistungen an Verbraucher. 

Vorvertragliche 
Anzeigepflichten 
Eine weitere wichtige Neuerung
besteht darin, dass der Versi-
cherungsnehmer vor Vertrags-
schluss grundsätzlich nur solche
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Durch das neue Versicherungs-
vertragsgesetz werden Versi-
cherte zukünftig deutlich besser
gestellt. Bei den Versicherungs-
verträgen stehen Verbraucher-
schutz und ein gerechter Inter-
essenausgleich im Vordergrund.
Den Versicherten müssen dem-
nächst rechtzeitig vor dem Ver-
tragsschluss die wesentlichen
Unterlagen und Informationen
zur Verfügung gestellt werden.
Sollte ein Versicherter grob fahr-
lässig seine Aufklärungs- oder
Sorgfaltspflichten aus dem Ver-
sicherungsvertrag verletzen, ver-
liert er – nicht wie bislang – alle
Ansprüche auf die Versiche-
rungsleistung. 

Zudem werden andere wich-
tige Eckpunkte neu verankert,
zum Beispiel das Recht der Le-
bensversicherung durch eine
verbesserte Transparenz. Auch
der Anspruch auf Überschuss-
beteiligung wird zukünftig ge-
setzlich geregelt. Das gilt auch
für die Rückkaufswerte von Le-
bensversicherungen. Das
Bundesverfassungsgericht und

VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHT

der Bundesgerichtshof hatten
mit ihren Entscheidung der
Bundesregierung einen Aufga-
benzettel diktiert, der jetzt abge-
arbeitet wird. 

Verbesserte Beratung und
Information der Versiche-
rungsnehmer 
Die Versicherer müssen die Ver-
sicherungsnehmer vor Ab-
schluss eines Vertrages künftig
besser beraten und informieren.
Das Beratungsgespräch ist zu
dokumentieren. Wenn Anlass
besteht, ist auch im laufenden
Vertragsverhältnis zu beraten;
will ein Versicherungsnehmer
z.B. einen Lebensversicherungs-
vertrag kündigen, sollte er u.a.
auf die Möglichkeit hingewiesen
werden, den Vertrag ohne Prä-
mienzahlung fortzusetzen. Da-
bei ist die Beratung auf die Wün-
sche und Bedürfnisse der Versi-
cherungsnehmer abzustellen;
der Rat muss klar und verständ-
lich erteilt werden. 

Der Versicherer muss den
Versicherungsnehmer künftig

Geschäftsführerhaftung in einer Limited
Der Geschäftsführer einer englischen Limited mit Verwaltungssitz in
Deutschland haftet persönlich für Verbindlichkeiten der Limited wegen
Insolvenzverschleppung entsprechend § 64 Abs. 1 GmbHG. Zusätzlich
haftet er wegen Eingehungsbetrugs, wenn er Kenntnis von der Zah-
lungsunfähigkeit der Limited hatte und trotzdem eine neue Verbindlich-
keit eingeht. 

Grünbuch vorläufige Kontenpfändung 
Die Europäische Kommission hat ein Grünbuch zur effizienteren Vollstre-
ckung von Urteilen in der Europäischen Union angenommen. Darin geht
es um die Verbesserung der Vollstreckung von Geldforderungen in Euro-
pa. Zur effizienteren Eintreibung von Schulden schlägt die Kommission
die Einführung eines Europäischen Pfändungsbeschlusses vor. Mit die-
sem soll verhindert werden, dass der Schuldner Guthaben auf Konten in
anderen Mitgliedstaaten verschiebt und sie so dem Zugriff entzieht. 

Zuständiges Gericht für Abmahnkosten wegen Spam 
Gemäß § 13 UWG sind für alle Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein An-
spruch auf Grund des UWG geltend gemacht wird, die Landgerichte
ausschließlich zuständig. In der Klage werden Abmahnkosten wegen
unverlangter E-Mail-Werbung geltend gemacht. Der Kläger stützt sei-

nen Anspruch ausdrücklich auf §§ 1004, 823 BGB, nicht dagegen auf
das UWG. Wenn die Abmahnung allein auf unerlaubte Handlung ge-
stützt wird und keine Ansprüche nach dem Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb geltend gemacht werden (ein Wettbewerbsverhältnis
der Parteien wird weder behauptet noch ist ein Handeln zu Zwecken
des Wettbewerbs Gegenstand des verfolgten Unterlassungsan-
spruchs), ist nicht das Landgericht ausschließlich zuständig. 

Steuerliche Rahmenbedingungen für Unternehmensnachfolge 
Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur steuer-
lichen Erleichterung der Unternehmensnachfolge beschlossen. Mit
dem Gesetzentwurf werden Erleichterungen für Unternehmensvermö-
gen geschaffen. Die Neuregelung der steuerlichen Rahmenbedingun-
gen für die Unternehmensnachfolge stärkt die Unternehmen, die ihrer
arbeitsmarktpolitischen und gesellschaftlichen Verantwortung langfris-
tig nachkommen. Hierzu soll bereits ab 1. Januar 2007 die auf produk-
tiv eingesetztes Vermögen entfallende Erbschaft- und Schenkungsteu-
er über einen Zeitraum von zehn Jahren zinslos gestundet werden. Für
jedes Jahr der Betriebsfortführung wird ein Zehntel davon erlassen.
Durch die Schaffung einer neuen Freigrenze für Betriebsvermögen in
Höhe von 100.000 Euro wird zugleich sichergestellt, dass eine Vielzahl
von kleinen Unternehmen nicht mit Steuern belastet wird.

Kurz & Bündig

Mehr Verbraucherschutz für Versicherte

Umstände anzuzeigen hat, nach
denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat. Neu geregelt
sind auch Direktansprüche in
der Pflichtversicherung, der
Wegfall der Klagefrist und grö-
ßere Transparenz bei Abschluss
und Vertriebskosten. 

Das Gesetz soll am 1. Ja-
nuar 2008 in Kraft treten. 



Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian
Rumpf, Diem & Partner 

Rechtsanwälte GbR, Stuttgart
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Die Türkei – Markt und Recht
Seitdem die Beitrittsverhand-
lungen mit der Türkei laufen,
ist die Türkei noch mehr als
zuvor in den Fokus vieler aus-
ländischer Investoren geraten.
An dieser Stelle soll die Türkei
in der gebotenen Kürze so-
wohl als Zielland für ausländi-
sche Investoren als auch mit
seinem Rechts- und Gerichts-
system nicht nur für diejeni-
gen beschrieben werden, die
bereits Fuß in der Türkei ge-
fasst haben oder Geschäfts-
beziehungen mit dortigen
Partnern unterhalten, sondern
auch für diejenigen, die die
Türkei noch nicht als Zielland
für die Entwicklung des eige-
nen Unternehmens entdeckt
haben. Nachfolgender Beitrag
verbindet die Theorie mit der
Praxis aus der Sicht einer
Kanzlei, die sich seit vielen
Jahren in diesem Rechtsbera-
tungsmarkt etabliert hat und
nicht nur über eine eigene
Niederlassung in Istanbul,
sondern auch über mehrere
erprobte Partnerschaften vor
Ort verfügt.

Enge Verbundenheit
Die Türkei ist seit jeher und
seit viel längerer Zeit als ge-
meinhin bekannt westeuropä-
ischem Rechtsdenken und
den europäisch-kontinentalen
Rechtssystemen eng verbun-
den. Seit Gründung der Repu-
blik 1923 verschwanden
dann auch noch die letzten
Anklänge an islamische
Rechtsinstitute, womit die
Türkei dann auch noch der
Säkularisierungspolitik der
meisten anderen europäi-
schen Staaten folgte. Zivilge-
setzbuch und Obligationen-
recht sowie eine kantonale
Zivilprozessordnung aus der
Schweiz, das StGB aus Italien
und die StPO aus Deutsch-
land waren die Ecksteine ei-

ner groß angelegten Reform.
Neben zahlreichen weiteren
neuen Gesetzen kam dann
1957 noch ein eigenständig
entwickeltes Handelsgesetz-
buch, mit Anleihen aus ande-
ren europäischen Rechtsord-
nungen wie Deutschland,
Schweiz und Frankreich.
Während die Verfassungsent-
wicklung mit zwei Putschen
und einem kleineren Militär-
eingriff (1960, 1971 und
1980) starken Schwankungen
unterworfen war, blieb die
Entwicklung in den übrigen
Rechtsgebieten, auch im
französisch geprägten öffent-
lichen Recht, konstant – zu-
meist knapp hinter den Ent-
wicklungen im übrigen Euro-
pa. Seit 1995 (Zollunion seit
1996) gibt es eine dezidierte
Angleichungspolitik, die sich
in allen wesentlichen Berei-
chen des Wirtschaftsrechts
sowie im Verbraucherschutz
durchsetzte. Zum Teil setzte
die Türkei EU-Richtlinien
schneller um als so manches
andere alte Mitglied der EU.

Nachdem seit Mitte der
achtziger Jahre des letzten
Jahrhunderts auch die starken
planwirtschaftlichen Elemente
immer weiter zurückgedrängt
wurden und die Märkte priva-
tem Engagement auch in den
klassischen Domainen wie
Energie, Telekommunikation,
Tiefbau etc. geöffnet wurden,
hat sich die Türkei zu einem
Paradies der Chancen und
Möglichkeiten entwickelt. In
vielen Bereichen, wie etwa bei
Energie und Umwelttechnik,
sind deutsche Produkte und
deutsches know-how ganz be-
sonders gefragt. Auch das
mittelständische Unterneh-
men kann sich inzwischen vor
einem sicheren investitions-
und wirtschaftsrechtlichen
Hintergrund bewegen. Firmen-

gründungen gehen leichter
und schneller vonstatten als in
Deutschland, zu vergleichba-
ren Kosten. Mit der eigenen
Firma vor Ort bewegt sich der
Ausländer inzwischen gleich-
berechtigt mit dem türkischen
Wettbewerber, sei es bei der
Inanspruchnahme von Förder-
maßnahmen, sei es bei der
Ansiedlung der Produktions-
oder Betriebsstätte, sei es
beim Immobilienerwerb. We-
nig bekannt ist auch, dass der
Arbeitsmarkt für Ausländer in
der Türkei weitaus offener ist
als etwa in Deutschland.
Selbst der Eröffnung eines
Schmuckladens in Antalya
stehen dem Deutschen keine
wesentlichen Schranken mehr
entgegen.

Attraktiver Wirtschafts-
partner
Rechtssicherheit verschafft
auch eine Justiz, die mehr Ge-
rechtigkeit produziert als oft
fälschlich vermutet. Manches
mag schwerfälliger vonstatten
gehen, aber die richtige und
geschickte Inanspruchnahme
der Instrumente für den einst-
weiligen Rechtsschutz ma-
chen es dem ausländischen
Kläger zuweilen einfacher auf
das Vermögen des treulosen
Schuldners zuzugreifen als in
der eigenen Heimat. Gewöh-
nungsbedürftig ist indessen
noch ein wenig die Beratungs-
mentalität türkischer Anwalts-
kanzleien. Trotz oft beeindru-

ckender Sprachkenntnisse
fehlt es häufig noch an zuver-
lässiger Information und einer
Betreuung des Mandanten,
wie dieser es aus Deutschland
gewöhnt ist – auch wenn es
letztlich allein die strategi-
schen und juristischen Qua-
litäten sind, die den Prozess
entscheiden.

So wagen denn immer
mehr Branchen den Weg in
die Türkei. Große Presseunter-
nehmen gehen Joint Ventures
mit türkischen Partnern ein,
verschiedene Leasinggesell-
schaften erforschen gerade
die Bedingungen des türki-
schen Marktes, der für diese
Branche noch ein paar rechtli-
che Besonderheiten bereit-
hält, große Versicherungs-
unternehmen sind schon dort,
weitere sind im Begriff zu fol-
gen. Große Automobilherstel-
ler und Hersteller weißer Ware
ziehen immer mehr Zulieferer
aus dem deutschen Mittel-
stand in Wirtschaftsmetropo-
len wie Bursa, Istanbul, Izmir
oder sogar Ankara. 

ADVOSELECT IN DER TÜRKEI 

Das Türkei-Referat

Die Advoselect-Kanzlei Diem & Partner steht mit ihrem aus
fünf Anwältinnen und Anwälten bestehenden Türkei-Referat
sowie weiteren kompetenten Partnern vor Ort für jedes Enga-
gement in der Türkei nicht nur rechtsberatend, sondern mit
weit über die Rechtsberatung hinausgehendem know-how
zur Verfügung (weitere Informationen www.diempartner.com,
www.d-p-consult.com, www.tuerkeirecht.de).
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Die Advoselect-Familie wächst. Mittlerweile gehören zwölf Kanzleien in Deutschland und
acht in Europa zur Advoselect-Gruppe. 

Standorte in Deutschland: Aachen • Dinslaken • Flensburg (mit Kiel, Rendsburg, Neu-
münster) • Gießen• Göttingen • München • Nördlingen • Öhringen • Osnabrück • Ro-
tenburg/Wümme • Saarbrücken • Stuttgart

Standorte im Ausland: Barcelona (E) • Bratislava (SK) • Bregenz (A) • Istanbul (TR) •
Lissabon (P) • Madrid (E) • Palma de Mallorca (E) • Riezlern (A) • Strasbourg (F) • Va-
duz (FL) • Wien (A) • Zielona Góra (Pl)

Ihre Advoselect-Anwälte in Europa

intern

Informationen für Mandanten Ausgabe 4/06 | 4

Der Nördlinger Rechtsan-
walt Friedrich Wörlen, wur-
de von der Mitgliederver-
sammlung des Bayeri-
schen Anwaltverbandes
zum Vizepräsidenten ge-
wählt. Er ist seit 1978 Vor-
sitzender des Anwaltver-
eins Donau-Ries sowie seit
1996 Vorstandsmitglied im
Bayerischen Anwaltver-
band.

VISDP: Michael Germ
Advoselect Service-AG
Hölderlinplatz 5 · 70193 Stuttgart
Tel.: 0711/2237312
E-Mail: info@advoselect.de
www.advoselect.de 

Satz: auhage-schwarz
Redaktion: RA Uwe Scherf
Druck: Oppenberg Druck & Verlag GmbH
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Rechtsanwalt 
F. Wörlen 
Vizepräsident 
des Bayerischen 
Anwaltverbandes

Sehr geehrte Damen
und Herren,

zum Jahresbeginn möchte ich
Ihnen von der Geschäftsführung
berichten. Im Mittelpunkt des
vergangenen Jahres stand die
Erweiterung der Advoselect in
Europa, um Ihnen, den Mandan-
ten unserer Kanzleien, zusätzli-
che Perspektiven und ein er-
weitertes Beratungs- und Ver-
tretungsangebot offerieren zu
können. 

Die Aufnahme neuer Kanz-
leien steht zum Zeitpunkt des
Drucks dieser Ausgabe un-
mittelbar vor dem Abschluss, so
dass wir Sie mit großer Wahr-

walt in Ihrer Advoselect-Kanzlei
anzusprechen. Gern prüfen wir
die Entwicklung einer passen-
den Veranstaltung. In diesem
Sinne freuen wir uns alle auf
Ihre Anfragen. 

Ich wünsche Ihnen für das
neue Jahr viel Gesundheit und
Erfolg.

Michael Germ

scheinlichkeit zukünftig auch in
Ungarn, Tschechien, Bulgarien
und Italien in bekanntem Um-
fang und mit der gewohnten
Qualität betreuen können.

Unsere Aktivitäten, das Leis-
tungsangebot für Sie zu erwei-
tern, waren ebenfalls vielfältig
und erfolgreich. In Duisburg ha-
ben wir ein Immobilienforum
mit dem Schwerpunkt Mieter-
privatisierung durchgeführt.
Weiterhin fand in Öhringen eine
Veranstaltung zum Thema „Im-
mobilien in Spanien“ statt. Un-
sere Kanzlei in Bregenz hat in
Zusammenarbeit mit der Kolle-
gin aus Bratislava Mandanten
und Interessierte Besucher über

„Immobilien in Osteuropa“ in-
formiert.

In diesem Jahr werden wir
ein Angebot für eine europawei-
te Forderungsverfolgung inklu-
sive der Zwangsvollstreckung
vorstellen, so dass Sie keine
Forderung mehr nur deshalb
abschreiben müssen, weil der
Schuldner im Ausland sitzt. 

Selbstverständlich werden
wir auch mit den zukünftigen
Mitgliedskanzleien entspre-
chende Mandantenveranstal-
tungen konzipieren und Ihnen
über Ihre Kanzlei anbieten. So-
fern Sie Interesse an einer für
Sie wichtigen Frage haben, soll-
ten Sie nicht zögern, Ihren An-




